
 

 

STADT NEUSTADT AM RÜBENBERGE   

Der Bürgermeister 
 
23.03.2015  

 
Beschlussvorlage Nr. 2015/078     öffentlich 

 
Bezugsvorlage Nr.  
 

Verlegung einer Mittelspannungs- und einer Fernmeldeleitung in den 
städtischen Wegegrundstücken, Flurstücke 22 und 29/23, Flur 5, Gemarkung 
Büren 

 

 
Beschlussvorschlag 
 

Der Ortsrat der Ortschaft Bevensen nimmt gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG zur Kenntnis, 
dass der Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG die Verlegung einer Mittelspannungs- 
und einer Fernmeldeleitung in den städtischen Wegegrundstücken, Flurstücke 22 und 29/23, 
Flur 5, Gemarkung Büren gestattet wird. 
 

 
 

Anlass und Ziele  

Die Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG verlegt eine Mittelspannungs- und eine 
Fernmeldeleitung zwischen den Stadtteilen Büren und Dudensen, um die Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten. 
 

Finanzielle Auswirkungen  

 einmalige Kosten: jährliche Folgekosten 

Betrag: 
Einmalige Einnahme: 
4.860,00 EUR 
 

 

Haushaltsjahr:   

 

 
 
 

Gremium Sitzung am 
Beschluss Stimmen 

Vor-
schlag 

abwei-
chend 

einst. Ja Nein 
Enthal-

tung 

Ortsrat der Ortschaft Be-
vensen 

20.05.2015       

 
Begründung 
 
Die Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG verlegt eine Mittelspannungs- und eine 
Fernmeldeleitung zwischen den Stadtteilen Büren und Dudensen, um die Versorgungssicher-
heit zu gewährleisten.  
 
Die Leitungen werden teilweise in den nicht für den öffentlichen Verkehr gewidmeten städti-
schen Wegegrundstücken, Flurstücke 22 und 29/23, Flur 5, Gemarkung Büren, verlegt. 
 
Ein Lageplan ist als Anlage beigefügt. 
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Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 
 
Keine 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Für die Verlegung der Mittelspannungs- und der Fernmeldeleitung ist von der Stadtnetze Neu-
stadt a. Rbge. GmbH & Co. KG eine einmalige Entschädigung in Höhe von 3,00 EUR pro lfd. 
Meter Leitungslänge zu zahlen. 
 
 
 
So geht es weiter 
 
Die Stadt Neustadt a. Rbge. schließt mit der Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG 
einen Gestattungsvertrag über die Verlegung einer Mittelspannungs- und einer Fernmeldelei-
tung in den städtischen Wegegrundstücken, Flurstücke 22 und 29/23, Flur 5, Gemarkung Bü-
ren ab. 
 
 
 
 
Fachdienst 91  - Immobilien - 
 
 
Anlagen 
 
Lageplan 
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